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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig (Art. 105 AsylG; Art. 31 ff. VGG) und die
Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt, so dass auf die Beschwerde einzutreten ist (Art. 48
Abs. 1 VwVG, Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Gericht entscheidet
über diese endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines
Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG) zu
behandeln ist.

E. 2.1
Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung vom 7. November 2025 korrekt
erwogen, dass gemäss den Bestimmungen der Dublin-III-VO grundsätzlich Polen für die
Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständig ist. In diesem
Zusammenhang hat sie zutreffend erwogen, dass das polnische Asylsystem
rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die
Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass der
vom Beschwerdeführer angesprochene ältere Bruder nicht als Familienangehöriger im
Sinne von Art. 2 Bst. g (und den darauf Bezug nehmenden Art. 9 ff.) Dublin-III-VO gilt.
Weiter hat sie richtig erkannt, dass sich weder aus den Akten noch den Angaben des
Beschwerdeführers im Dublin-Gespräch am 13. Oktober 2025 Hinweise auf ein besonderes
Abhängigkeitsverhältnis (im Sinne von Art. 16 Dublin-III-VO bzw. der diesbezüglich
relevanten Rechtsprechung zu Art. 8 EMRK) zwischen ihm und seinem in der Schweiz
lebenden älteren Bruder ergeben. Darüber hinaus hat die Vorinstanz zutreffend
festgehalten, dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind,
welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten
würden, und hat in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO
und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311)
zukommenden Ermessens auch von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz
abgesehen. Dabei hat sie berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seines
Dublin-Gesprächs angab, in Kroatien geschlagen worden zu sein und fünf Monate in Haft



verbracht zu haben. Weiter hat sie auch gewürdigt, dass er bei seinem Dublin-Gespräch
angab, bis auf Rückenschmerzen keine gesundheitlichen Probleme zu haben. Die
Vorinstanz ist somit zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das
Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44
AsylG seine Wegweisung nach Polen angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die
korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.

E. 2.2
Was der Beschwerdeführer auf Rechtsmittelebene vorbringt, vermag an der Richtigkeit der
vorinstanzlichen Verfügung nichts zu ändern. In der Beschwerdebegründung vom 18.
November 2025 wiederholt er im Wesentlichen seine Vorbringen aus dem Dublin-Gespräch
vom 13. Oktober 2025 und macht geltend, er sei in Polen Opfer staatlicher Gewalt
geworden und fünf Monate unrechtmässig inhaftiert worden. Bei einer Rückkehr nach
Polen befürchte er, erneut inhaftiert zu werden. Darüber hinaus gewähre Polen
Asylsuchenden wie ihm keinen Zugang zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren, so dass
das polnische Asylsystem systemische Mängel aufweise. Er sei in die Schweiz gekommen,
um bei seinem hierzulande lebenden Bruder Sicherheit zu finden. Diese Aspekte wurden
von der Vorinstanz bereits in der angefochtenen Verfügung berücksichtigt und korrekt
abgehandelt. Soweit der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung nunmehr
erstmals vorbringt, aufgrund der Inhaftierung in Polen traumatisiert zu sein und bei einer
Rückkehr nach Polen eine weitere Verschlechterung seines psychischen
Gesundheitszustandes zu befürchten, ist festzuhalten, dass eine Überstellung von Personen
mit gesundheitlichen Problemen nur ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK
darstellen kann (vgl. dazu Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember
2016, Grosse Kammer, Nr. 41738/10, §§ 180-193, bestätigt durch Urteil des EGMR Savran
gegen Dänemark vom 7. Dezember 2021, Grosse Kammer, Nr. 57467/15, §§ 121 ff.). Die
geltend gemachte Traumatisierung wird vom Beschwerdeführer weder substantiiert
dargelegt noch belegt. Seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind nicht derart
gravierend, dass gestützt auf Art. 3 EMRK von einer Überstellung nach Polen abgesehen
werden müsste. Eine allfällig erforderliche psychologische und/oder medizinische
Behandlung kann auch in Polen durchgeführt werden. Die persönliche Präferenz des
Beschwerdeführers für einen Verbleib in der Schweiz ist rechtlich unerheblich (vgl. BVGE
2010/45 E. 8.3).

E. 3
Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung vom 7. November 2025 nicht zu
beanstanden und die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 4
Mit vorliegendem Urteil wird der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung
gegenstandslos und der am 19. November 2025 angeordnete Vollzugsstopp fällt dahin.

E. 5
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ist abzuweisen, da die
Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtslos zu
bezeichnen sind und dies auch im Gesuchszeitpunkt waren. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG)
und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR



173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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